
Handlung ein G erücht erfunden und verb reitet, welches eine politische 
Tendenz hatte . Daß die üble H etzpropaganda, die aus Anlaß der soge
nannten  am erikanischen L ebensm ittelhilfe gegen die E inheit D eutsch
lands gerichtet ist, bedarf, wenn m an die W ahlparolen A denauers vom 
6 S eptem ber 1953 ü b erp rü ft, keine näheren  D arlegungen. Die soge
nannte L ebensm ittelhilfe und der W ahlausgang am 6. Septem ber 1953 
ist im unm ittelbaren  Zusam menhang zu sehen. Die A ngeklagte war des
halb eines vorsätzlichen V erbrechens nach Abschn. II, A rtikel III  A III  
der K ontr.-D ir. schuldig und danach zu bestrafen.

Die Angeklagte K  1 e m e n t z ha t sich durch ih r verbrecherisches 
V erhalten außerhalb unserer dem okratischen G esellschaft gestellt und 
den westlichen K riegstre ibern  zur E rreichung ih rer m enschenfeindlichen 
Ziele einen w esentlichen B eitrag geleistet. Auch sie w ar als Mitglied 
einer B lockpartei zur aufrichtigen Blockpolitik verpflichtet. D er Senat 
setzte 1 Ja h r 6 M onate Gefängnis fü r das schädliche V erhalten  der An
geklagten fest und folgte m it diesem S trafm aß d er V ertre te rin  der Be
zirksstaatsanw altschaft.

gez. H aussner gez. K rippendorf gez. Schulze
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